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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gesezgebenèen Räthe der helvetischen Republik.

Band II. - n». I.IV. Litzern, den 17. Januar l799.'

Gesezgebun g.

Grosser Rath, 22. December.

(Fortsetzung.)
Michel erklärt, daß er nur ein einziges Spiel

kenne, nehmlich das s. g. Oberlanden, Verlang
und da nun dieses verbothen ist, so wird er nicht
mehr spielen: allein er glaubt selbst mit Leglers Vor-
schlag sey noch nicht geholfen, und er wünscht, daß
man nur für ic> Kreutzer spielen dürfe. H über glaubst
zwar Sckretans Vorschlag, so wie das Comnstssional-
Machten, werden nie ganz dem hohen Spiel Ein-
halt thun, und da es ziemlich gleichgültig ist, wie
man zu helfen suche, wann nur geholfen wird, so will
er Sekretan beistimmen. Panchaud will nur 10 Fr.
zu verspielen erlauben. G mur will wegen der Schwie-
rigkeit hier Summen zu bestimmen, einzig im Allge-
meinen alle bohe Spiele verbiethen. Euter glaubt
es iey höchst schwer Spielgesetze zu machen, dir wirk-
lich ihren Zwek erreichen, denn nach Gmurs Antrag
müßte man auch noch bestimmen, was ein hohes
Spiel sey, uns dieses eben macht die Schwierigkeit
aus, — er denkt, da doch etwas bestimmt werden
muß, so kennte man gestatten für Z Batzen zu spie-
lcn. Sekretan beharret auf seinem Antrag, den er
eben nickt für ganz gut aber doch für den zwek-
massigsten unter allen bisher erschienenen, hält. Thorin
will 16 Franken in einem tobend zu verspielen erlauben.
Ech lumps glaubt, unsere Berathung sey selbst ein
Spiel, und die Wirkung unsres Spielgesetzes höchst
ungewiß: er will bestimmen, daß wer in einem Abend
über, zmei Nthlr. verliere, dürfe das übrige wieder zu-
rukfodern, und daß nie über 5 Batzen gesezt werden
dnrse. Oesch stimmt Schlnmpf bei. H über stimmt
nocymals Sekretan bei, und glaubt, Gmurs Antrag
wurde einen ganzen Spielcodex erforderlich machen.
Z im m er mann stimmt Huber bei. Delves will be-
stimmen, daß innert 24 Stunden nicht über 12 Fran-
ken vcàhren werden dürfen. Herzog v. Münster.
Will Taglshnsr, die über 2 Taglöhn verlieren, ami
reib abstrafen, und armen Allmosen beziehenden Bur»
gern das Spul ganz verbiethen. Carrard wieder-

legt Desloes Antrag als ganz unausführbar, und
stimmt Sekretan bei. Gmurs Antrag wird angenom-
men, und bestimmt, daß nicht über 10 Franken ver-
spielt werden dürfen.

Sch lumps begehrt daß auch fein Antrag ins
Mehr gesezt werde; daß das was über 10 Franken
verspielt wird, zurükgefodert werden könne. —

H über sieht diese Meinung als eine neue Motion
an, über die man noch in Berathung treten muß.

Desloes will, daß auch sein Antrag ins Mehr
gesezt werdedaß dieses Maximum ven Franken
nur in 24 Stunden einmal verspielt werden dürfe.

Hub er will nun einzig bei dem genommenen
Beschluß bleiben.

German fragt, was man von diesem Gesetze

habe, wenn man das, was man über das erlaubte
Spielgeld verlohr, nicht zurükfordern könne Er be-

gchrt, daß auch fest gesezt werde, wie viel einer ge-
winnen dürfe; sonst werde nur der bestraft, welcher
schon verlohr, und der andere sey doch gewöhnlich
strafbarer. —

Weber glaubt, es könnte nicht anders zurük
gefodert werden, als richterlich; und dem Spiel werde
man doch nicht noch die Thüre zu Prozessen offnen
wollen; da nun dieß ja schon ein Strafgesetze wieder
das zu hohe Spielen ist — so fodert er Tagesordnung
über diese weitem Anträge. Guter folgt..

Huber erinnert, daß der Artikel das Doppelte
des zu hohen Satzes zur Strafe sczte,— um das Vtt-
lohrne werde sich' der Staat nicht bekümmern die
Strafe wurde sonst ihren Zwek verfehlen, und über
das Spielen glaubt er, solle kein Recht gehalten
werden. Der Vorschlag der Commission erreichte frei-
lich auch den Gewinner ; jezt aber schlagt er vor,
das Doppelte oder Vierfache, des über die erlaubte

Summe verspielten zur Strafe zu setzen. —
Ackermann finder auch, es sey unsiymich, ras

verlohrne Geld zurükfodern zu können. Er glaubt aber,

wenn es je einer zurükfodre, werde Niemand mehr

mit ihm spielen, und darum untersiüzt er Schlumpss
Antrag. ^Der Rath geht über Schlumpss Motion zur Ta-

gàbnung.



Huber schlägt nochmals das Doppelte oder
Vierfache zur Strafe vor.—

Schlumpf sagt, mir ist es jezt gleichgültig,
man mag die Strafe setzen wie man will; der Zwek
ist verfehlt. e

Per rig hätte gewünscht, daß die Commission
eine bestimmte Buße vorgeschlagen hätte, denn das
Doppelte sey 20 Franken, da nicht höher als 10 Frau-
ken gespielt werden dürfe.

H über wiederholt seine Meinung: das Doppelte
oder Vierfache von dem über die erlaubte Summe
verspielten, also eine unbestimmte und verhältnißmäs-
sige Strafe festzusetzen.

Perrig kann gar nicht beistimmen; er möchte
für die Reichen hundert Franken, für die mittelmäßig
Begüterten fünfzig, und für die Armen fünf und
zwanzig Franken Büß festsetzen.

Koch sagt, wenn es möglich wäre die Menschen
zu taxieren oder zu klassifizieren, so wäre es auch bei
dem vorigen Artikel anwendbar zu machen, wie viel
jede Klasse verlieren dürfe. Die vorgeschlagne Strafe
ist verhältnißmäßig, und das Vierfache unterstütze ich;
weil wir sirenge seyn sollen.

Kühn schlägt aus denjenigen Gründen, aus
welchen gestern wieder die Hazardspiele eine bestimmte
Strafe festgesezt wurde, vor, sie für das zu hohe
Spiel auf fünf und zwanzig, und für öffentliche Be-
amte auf hundert Franken, für das Erstemal, zu
bestimmen.

Perrig und Koch stimmen bei.
Nach Hub er s Antrag wird die Strafe auf das

Doppelte für die Bürger, und das Vierfache für die
öffentlichen Beamten, von demjenigen festgesezt, was
einer über zehn Franken verspielt.

Der neunte Artikel wird ohne Einwendung an-
genommen.

§. 10. Sekretan möchte das Wort ausdrük-
li ch ausflrcichen, da keiner so einfältig seyn, und
in die Handschrift schreiben wird, sie sey durch eine
Spielschuld entstanden.

Hub er begehrt, daß die Redaktion Sekretan
übertragen werde; sonst würde jeder, der nicht gerne
zahlte, sagen können, seine Schuld sey eine Spiel-
schuld.

Koch uuterstüzt den Artikel; es könnte einer Geld
borgen, ohne zu sagen, es sey zum Spiel, und wenn
er es verspiel: würde ein Unschuldiger gestraft.

Sekretan sagt, ich sehe erst jezt, daß die Com-
mission auch alle zum Behuf des Spiels gemachten
Schulden für nichtig erklären will; das geht aber
nicht an. Dieser Zwek wird durch andre Gesetze er-
reicht werden: Gesetze, welche die von minderjähri-
gen gemachten Schulden für nichtig erklären: Gesetze
wider den Wucher. Ich begehre, daß hier gesagt
werde, beim Spiel gemachte Schulden.

H über sagt, dieß ist der Wille der Commission,

und in Deutschland heissen solche Schulden Spiel-
schulden, oder zum Behuf des Spiels gemachte Schul-
den. Ich begehre nochmals, daß die Redaktion Se-
kr et an übergeben werde.

Sekretan. Unmöglich kann man sagen, zum
Behuf des Spiels gemachte Schulden. — Ich spiele
in einem Zimmer, gehe in ein anderes, wo ich von
meinem Freunde einige Louisd'ors borge, und kehre

zum Spiel zurük; mein Freund, dem ich nicht sagte,
ich spiele, würde also unschuldig gestraft. Wenn die
Canzlei die Redaktion nicht machen kann, werde ich
sie machen. —

Marcacci folgt, und möchte sagen: alle
Schulden die aus dem Spiel entstehen, sind null
und nichtig erklärt.

Koch. Wir sind alle einig, wir streiten nur über
die Redaktion. Die Commission will, daß von allen
Schulden, welche einem bleiben, wann er sich vom
Spiel entfernt, denjenigen, welche mit Wissen des

Gläubigers zum Spiel gemacht werden, kein Recht
gehalten werde. Ich unterstütze die Redaktion der
Commission.

Weber folgt Secretan, aus Furcht, es mochte
ein Unschuldiger geprellt werden.

Hub er glaubt nicht nur die Redaktion, sondern
die Sache selbst gefalle nicht; man wolle die aus-
drüklich zum Spiel gemachten Schulden nicht darunter
begreiffen ; und in diesem Fall dürfe man nur sagen :

alle Spielschulden. — Er hätte aber gewünscht, daß

die andern auch darunter begriffen würden. —
Cnsior billigt Hubers Gmndsaz, findet aber

die Redaktion zu ausgedehnt, und schlägt eine andere

vor.
Deloes sagt, der wesentlichste Karakter eines

gnten Gesetzes ist die Klarheit, die diesem fehlt. Es
ist einer Menge Auslegungen fähig; der eine legt es

nach den Umständen des Schuldners, der andre des

Gläubigers aus. Ich glaube folgende Redaktion er,
reiche den Zwek: Keine gerichtliche BeHorde wird die

Klagen über Spielschulden, oder unmittelbar vom

Spiel herkommende Handschriften, annehmen.
Der Artikel wird nach Deloes Abfassung ange,

nommen. ^ ^Der Rath nimmt den eilften, zwölften und drei,
zehnten Artikel sogleich einmüthig an.

Das Direktorium ladet die Gesezgcbung meiner
Botschaft ein, über die Gerichtsgebühren Lerfugun-
gen zu treffen, weil sie in den verschiedene» Theilen
der Republik uugleich entrichtet werde».

Auf Deloes Antrag wird diese Botschaft an die

über diesen Gegenstand niedergesezte Commission ge.

wiesen. ^Kulli erstattet im Namen einer Kommission über

die Besoldungen der öffentlichen Beamten einen Rap,
port, über den die Dringlichkeit erklärt, und der bis

Montags, und nach Behandlung desjenigen über die



Wicherstellung der Güter der öffentlichen Beamten und
Patrioten vertagt wird.

Grafen ried sagt, unterm Mai habt ihr
eine Kommission über die Gemeindlssirgerrechte nk»
decqesezt; den iy. gab man ihr den Specialsuftrag,
die Frage z» untersuchen, ob die Hintersaßgelber bis
zum allgemeinen Gesez wie bisher bezogen werden;
sollen. Die Commission rspportirte den Ztcn Oktober,
und der Beschluß des Raths wurde den 2->ten vom
Senat verworfen.

Da ich weiß, daß an mehreren Orten Streit über
diesen Gegenstand herrscht, begehre ich, daß die Com-
mission nächstens wieder ein Gutachten eingebe.

Huber mtterstiizt diesen Ant>ag von Herzen, im
dem er nichts hàsilichers kennt, als das Hintersaßgeld,
nnter dem beleidigendem Titel, wie es bis jezt bezogen
wurde; er wünscht, daß es sobald möglich abgeschasst
werde — und schlagt der Commission acht Tage Zeit
vor. --

Zimmer mann: Auch ich unterstütze Grafen-
ried; indessen sei mir erlaubt zu sagen, warum die
Commission bis jezt nicht rapportiren konnte; nehmlich
wegen der Behandlung der Muniziyalitàten.

Diese beidcnGegensiände müssen einander entipre-
chen, und darum mußte man dies: erwarten. — Die Com-
mission kann jezt in acht Tagen rapportiren; gewiß ist
aber schon vielen Schwierigkeiten durch das Gesez
über die Munizipalitäten vsrgebogcn, und ich glaube
nicht, daß nach seiner Bekanntmachung noch Hinter-
saßgeld werde gefodert werden.

Es wird erkennt, die Commission soll in acht
Tagen rapportiren. —

Au Verwert erstattet im Namen der hierzu er-
nannten Commission folgenden Rapport üher die Be-
soldung des katholischen Geistlichen in Arau. —

Bürger Repräsentanten!
Die Commission, welcher sie unterm — aufgetragen

haben, ihnen einen Vorschlag zu machen, wie der
Geistliche, welcher während unsers Aufenthaltes in
Arau den katholischen Gottesdienst versah, zu entschà-
digen, tragt ihnen folgenden Beschlussesentwurf vor.

Der grosse Rath an den Senat.
Der grosse Rath nach angehörtem Bericht seiner

Commission und erklärter Uraenz beschließt:
Daß dem B. Gluz Probst in Gchönenwerth,

welcher in Arau den katholischen Gottesdienst besorgte,
fur jeden Monat ic> Louisd'or, und die Auslagen
fur Wachs bezahlet, und jedem beider Mes.mern für
die ganze Zeit 40 stanken aus dem Nationalschaz ent-
pichtet werden sollen.

Der Rath erklart die Dringlichkeit.
Gapani >agt, ich kann den Rapvort nicht unter-

stützen. Zehen Louisd'or fur vier oder fünf Messen die
er uns las ist zu viel. Er mußte nicht von Haus,

und hatte zu gleicher Zeit seine ordentliche Besoldung.
Ich glaube wenn man alle so zahlte, die Geistlichen
liebten die Revolution mehr als es geschieht. Ich
stimme zu einer Louisd'or für jede Messe.

Anderwert sagt, er habe sich auf die proviso-
rischen Maßregeln gegründet, die vom Direktorium
für den protestantischen Geistlichen genommen wurden.
Er erhalte monatlich zehn Louisd'or, die Reisekosten,
gute Hausung und einen ehrbaren Tisch, für welches
der Minister sorge.

Koch sagt, Anderwert irrt sich ; Behausung und
Tisch wird ihnen nicht bezahlt, nur sorgt der Minister,
daß er es sinde, und aus zehen Louisd'or kann er es
wohl bezahlen. Der Probst von Schönenwerth konnte
aber Sonntags Morgens ganz gemachlich herein fahren
oder spazieren, und da glaube ich, sey ein Louisd'or
für jede Messe genug.

Gmür. Es dünkt mich auch beiderseiten zu viel;
ich wünschte, daß Gapanis Meinung angenommen
würde, daß sich unsre reformirten Mitbrüder aber auch
gefallen liessen, einen Geistlichen bestimmt anzunehmen,
um diese anhaltenden Kosten zu vermeiden.

Zimmermann. Die Besoldung die Ihnm von
der Commission vorgeschlagen wird, macht für die Re-
publik keine grosse Summe; wir sollen aber nie den
Geist der Sparsamkeit verlassen, der uns beseelen soll.
Zehen Louisd'or für fünf Messen dünkt mich eine uns
geheure Bezahlung, und ich stimme hierin zu Gapani.
Es sey mir aber erlaubt anzumerken, daß ich mich schon
oft ärgerte, daß der reformirte Gottesdienst hier so

unbändig viel kostet, zwanzig Louisd'or monatlich und
die Reisekosten. Ich kann nicht begreifen was der
Minister dachte. Ich begehre, daß sich die Glieder
dieser Religion vereinigen, und mit dem Direktorium
reden, daß es ihnen einen vernünftigen Geistlichen ein
für allemal gebe.

Man geht zum Abstimmen, und der Rapport
wird nach Gapanis Vorschlag angenommen.

AufKochs undZimmermanns Begehren wird
der Commission über den protestantischen Gottesdienst
in Luzern aufgetragen, künftige Woche zu rapportiren.

Koch erstattet, im Namen der Militaircommission
folgenden Rapport über die gestrige Botschaft des Direk-
toriums, der sogleich mit Dringlichkeitserklàrung ange-
nommen wird.

Der grosse Rath an den Senat.
Auf die Botschaft des Vollziehungsdicektorium,

vom lyken December 17Y8. ^ -In Erwägung, daß der 54ste Artikel des Gesetzes

vom igten Dezember r?98, über die Organisation der

Miliz, für dieselbe ausdrüklich dunkelblaue Wellen und

Beinkleider verordnet, welcher Artikel durch das dar-

auf folgende Gesez vom i8ten gleichen Monats im
iten Artikel nur in so weit er den sinisormrok und das



Lederwerk betraf, zurükgenommen und geändert wor-
den, gleich wie auch in dem Gesez über die Ordnung
u.s.w. der 18--00 Ma m Hilfstruppen, im 6ten Artikel
einzig von dem Uniformrok die Rede ist.

In Erwägung, daß die der helvetischen Legion
anhängigen Jäger keine Scharfschützen /sondern bloße
Feldjäger oder leichte Infanterie (Inlanleiw legörs)
seyen, zu welchem Dienst aber nach dem Organisa-
tionsgesez kein zum voraus hiezubestimmtes und beson-
ders gekleidetes Corps in der Miliz errichtet wird,
indem es für den Dienst und die Disciplin zuträglicher
scheinet, im Fall die Miliz in Aktivität gesezt würde,
die tauglichsten Bataillone aus derslben mit ihrem
Staab und der ganzen Organisation auszuwählen, und
als leichte Truppen zu gebrauchen.

In Erwägung endlich, daß es ein wesentlichere
Vortheil seye, die Uniformröcke der gesamten Infam'
terie von gleicher Färb zu haben; weil, wenn Bürger
aus einem Corps in das andere werten, st: sich an-
ders kleiden müßten; daß über das die Jäger der
Legion sehr leicht durch Achseibänder und andere kleine
Merkmale von der Linieninfantcrie unterschieden wer-
den können; vorzüglich, da sie bei weitem nicht alle
zu Scharfschützen tauglich seyen, sondern nach ihrem
Austritt und der Legion großen Theils in die Gre-
nadiers und Musquetierscompagnien der Miliz ein-
wetten werden.

Hat der große Rath nachdem er die Urgenz er-
klärt, beschlossen:

1. Das Gesez, welches für die Miliz dunkelblaue
Westen und Beinkleider bestimmt, soll beibehalten
werden.

2. Das Vollziehungsdirektorium ist eingeladen,
den Jägern der Legion den nämlichen blauen Uniform-
Rok zu geben, wie der übrigen helvetischen Infanterie,
falls sie nicht allbereits anders gekleidet sind.

Akermann erhält für 14 Tage Urlaub'.

Senat, 17. November.
Präsident: Crauer.

Der Beschluß, welcher dem B. Peter Niklaus
Salzmann eine nnehliche Halbschwester zu erben er-
laubt, auf deren Erbschaft der Staat nach den bishe-
rigen Gesetzen Anspruch machen konnte, wird zum
stenmal verlesen und angenommen.

Eben so derjenige, welcher auf eine Petition des
Rathes von Lausanne erklärt: daß das Gesez Nieman-
den von der Einquartierung ausnehme.

Ein Beschluß, welcher erklärt, daß die Strafe
der Ausschließung vom Gemeindbürgerrecht sich nicht
auf Einbüssung des Antheils an den Gemeindgütern
ausdehne, wird zum awnmal verlesen. Eine vom
Präsidenten zu ernennende Commission soll denselben
untersuchen; sie besteht auS den V. Vertheilet,
Müller und Genhard.

Bert hallet bemerkt, daß nach dem Reglement
die Beschlüsse des gr. Rathes immer die Tagangaben
der beiden Verlesungen der Beschlüsse enthalten soll-
ten, weiches bisdahin nicht ist beobachtet worden.
Zaslin will, daß das Bureau des gr. Rathes von
dieser Bemerkung solle unterrichtet werden. Müret
hält dieses für uichiànglich; er will eine Vothschast
an den gr. Rath senden, und darin erklären, daß es
dem Senat furder unmöglich sey, Beschlüsse in Be-
rathung zu nehmen, die nicht genau dem Reglement
gemäß abgefaßt sind. Fornerod stimmt bei, und
will gleich heute die auf diese Art mangelhaften Ve-
schlusse verwerfen. Bay will nicht heute mit solchen
Verwerfungen anfangen, sondern die Bothschaft vor-
hergehen lassen. Lüthi v. Sol. zweifelt, ob der an-
gezogene Arükel des Reglements ausführbar, und ob
der gr. Rath sich nicht etwas Unmögliches aufgelegt
hat; die Commisstonalvorschläge und die angensmme-
nen Resolutionen des gr. Rathes sind oft einander so
durchaus ungleich, daß man nicht die Verlesung vcn
jenem die erste, die von dieser die 2te nennen kaun.
Usteri ist gleicher Meinung; der angezogene Act. des
Reglements ist dunkel und zum Theil unausführbar.
Genhard glaubt dieses nicht, sondern hält dafür,
die beschlossenen Gesezvorschläge müssen smal in 2
verschiedenen Sitzungen im gr. Rathe verlesen wer-
den; er will durch den Präsidenten, dem Präsident
des gr. Rathes, den Wunsch des Senats mittheilen
lassen. Bay glaubt, wem« der Theil des Reglements
fehlerhaft und unausführbar wäre, so müßte der gr.
Rath uns die Rüknahme desselben vorschlagen.

Es wird beschlossen, der Präsident soll sich mit
dem des grossen Rathes über diesen Gegenstand be-
sch ästigen.

Devevey berichtet im Namen einer Commission
über den die Errichtung einer italiänischen Dollniet-,
scherstelle im grossen Rathe betreffenden Beschluß; sie

hält einen solchen Dollmetsch zwar fur nöthig, aber
der 60 und 61 Art. des Reglements hat dafür schon
gesorgt, indem einer der zwei Dollmerscher der italiäni-
jchen Sprache kundig seyn soll; der gegenwärtige Be-
scyluß gäbe auch dem gr. Rath einseitig einen Vorzug
vor dein Senat, indem jener allein ein italiänisches
Protokoll erhielte; die Majorität der Commission räch
deßnahen zur Verwerfung.

Caglioni bildet eine Minorität; er räth zur An-
nähme; von den gegenwärtigen 2 Dollmctschern des

gr. R., versteht keiner das italiänische, also ist ein
gcer nothwendig. J-n grossen Rath werden die Ge-
setze gemacht; sein Protokoll enthält sie; sie werden
da ins italiänische übersezt und können in dieser Ueber-
setzung versandt werden.

Muret hält es für unbestreitbar, daß die De-
putinen der italiänischen Kantone hier gleiche Rechte
mit denen des deutschen und französischen Helveticas
haben; dabei darf maa aber auch nicht vergessen,



daß die Einführung einer zten Sprache in unsere
Versammlungen für das gemeine Wesen sehr nachthei-
lig seyn müßte. Die italiänischen Deputaten fühlten
dieses selbst, und sie haben darum ihr Begehren sehr
massig aufgestellt. Die Resolution, die diesem ent-
spricht, ist in jeder Rüksicht annehmlich; wird sie ver-
worsen, so kennen die Deputirken ihre Rechte in ih-
rem ganzen Umfange geltend machen wollen und man
wird sie befriedigen müssen. Wir wollen also lieber
ihren guten Willen benutzen — der grosse Rath be-

gehet auch im Grund nur das, was wirklich im Se-
nat schon vorhanden ist; der Senat vergiebt sich kein

Recht; und sollte er es wünschen, so wird durch eine

nachfolgende Resolution unschwierig auch ihm ein
eigner italiänischer Dollmctsch ertheilt werden. A u-
gustini ist gleicher Meinung, und stimmt auch zur
Atmahme. F orner o d ebenfalls, um so mehr, weil
er glaubt, der italiänische Theil der Schweiz werde
sich noch vergrößern, indem Graubündten nicht immer
von uns wird getrennt bleiben. Meyer v. Arb.
und Zäsîin sprechen auch für Annahme. Caglio ni
beruft sich auf die Zusage, die Rapinat hierüber den
italiänischen Deputirtcn gab. Ruepp spricht gegen
den Beschluß. Bay hält seine Annahm für nothwen-
dig, bis wir einst durch irgend ein Wunder, zu einer
einen Sprache werden gel mgt seyn. Lang spricht,
durch die heutige Discussion aufgeklärt, nun auch für
den Beschlug. Devcvey beharrer auf der Verwer-
fung, weil ein für beide Räthe bestimmtes Reglement,
nicht zu Gunsten des einen allein, ohne Noth gean-
dert werden soll.

Der Beschluß wird angenommen.
Eben so derjenige, welcher den Gehalt dieses ita-

liänischen Äollmetsch bestimmt.
Vier Beschlüsse, welche die vier ersten Titel der

Organisation des obersten Gerichtshofs enthalten, wer-
den zum erstenmal verlesen. Ufieri macht auf die
Wichtigkeit der Beschleunigung dieser geftzlichen Or-
ganisalion aufmerksam und räth zu einer Commis-
sion, die in 6 Tagen berichten soll. Sie wird be-
schloffen und besteht aus den B. Märet, Lüthi v.
Sol., Bay, Ustcri und Barras.

Zwei Beschlüsse, die den swn und gten Titel der
Einrichtung der Nunizipalitäten enthalten, werden^
einer vom Präsidem zu ernennenden Commission über-'
geben, die aus den B. Kubli, Laflcchere, Dol-
der, Fuchs und Vurkard besteht.

Hag lin verlangt schriftlich io Tag Urlaubsver-
langerung, die ihm g-stattet werden.

Der Senat b.ldct sich m geheime Sitzung, um
über eine gegen den B. Repräsentant H art mann
gerichtete Denunciation zu berathen.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird ein mit
Urgenz begleiteter Beschluß, die Pulvsck und Salpe-
tcrfabrikation betreffend, verlesen.

.Lüthi v. Langn, verlangt zu Untersuchung des-

selben eine Commission von Z Gliedern. Schwall er
will sich derselben zwar nicht widersetzen, doch aber
darauf aufmerksam machen, daß die Lage Helveticas
in Rüksicht aus Pulver und Salpeter sehr bedenklich
ist; die Commission soll demnach ohne Verzug bench-
ten. Lüthi v. Langn, hält die Sache für so drin-
gend nicht, indem eine Pulvermühle in Thun, weil
die Regierung ihr keinen Schwefel zukommen lassen
will, nicht fortarbeiten kann. Gcnhard glaubt, die
Vcrwerfungsgründe der frühern Beschlüsse über die-
sen Gegenstand finden sich in dem gegenwärtigen nicht
mehr, und derselbe konnte also unbedenklich angenom-
men werden.

Laflechere: Der Hauptgrund der frühern Ver-
werfung war, die Freiheit der Salpetergewinnung und
des Handels, die der Senat verlangte; dieser Ver-
werfungsgrund findet nun nicht mehr statt. Die ge-
genwärtige Resolution ist allerdings für die Besitzer
von Pulvermühlen drückend; aber das Wohl des Gau-
zen ersodert ein Opfer von ihrer Seite. Die Com-
mission würde uns nichts anders sagen können; er
will also annehmen.

Fornerod hält ebenfalls dafür, es sey dringend
daß der Beschluß angenommen wird. Die Eigenthü-
mer werde man entschädigen.

Lüthi v. Langn, beharret darauf, daß die
Sache so dri gend nicht sey; zur Winterszeit könnte
doch kein Puloer fabrizirt werden.

Dold er bemerkt den General Keller unter den
Zuhörern; er verlangt für diesen Besieger der Britten
vie Ehre der Sitzung, und daß der Präsident ihm den
Bruderkuß gebe.

Dieses wird beschlossen und unter lebhaftem Bei-
fallklatschcn vollzogen.

Die Discussion wird fortgesezt. — Laflechere
antwortet Lüthi von Langnau.

Der Beschluß wird angenommen.
Lüthi v. Sol. verlangt, daß künftig nicht, wie

seit einiger Zeit, die Discussionen durch Mißbrauch
dessen, was man Ordnung s Motionen nennt, «n-
terbrochen und gestört werden.

Der Beschluß, welcher das Direktorium bevoll-
mächtige, die der Nation zugehörenden Zehendgebäude
versteigern zu lassen, wird verlesen und für dringend
erklärt.

Dolder räth zur Annahme. Kubli Host, diese

öffentlichen Versteigerungen werden hinlängliche Zeit
vorher angekündigt und bekannt gemacht werden, da-
mit alle helvetischen Bürger, welche Lust haben, An-
theil daran nehmen können.

Fornerod will den Beschluß an eine Commis-
sion weisen; dieser Verkauf sey gar nicht dringend,
und da man die Regie der Posten angenommen hat,
so wird ein Theil dieser Gebäude für Pftrdestallun-
gm u. s. w. gebraucht werden können; auch müßte

vor den Veräusserungen so zahlreicher Nationalgebsus



de, diê Versteigerungsweift erst gesezlich bestimmt
werden.

M ünger stimmt zur Annahme; von fünfzig Ze-
hendscheunen könnte nicht eine so gebraucht werden,
wie Fornerod will, denn die meisten sind gar nicht
an Landstrasse», sondern an abgelegenen Orten be-
findlich.

Schwaller ist gleicher Meinung, um so mehr,
da das Direktorium wohl wissen wird, die fur die
Post brauchbaren Gebäude zu behalten; und àchaupt
eher zu wenig als zu viel Nationalgebaude vee .ussert
werden.

Zäslin und Lüthi v. Langn, sind gleicher
Meinung. Barras auch, und er bemerkt, daß die
Resolution selbst, die auf andere Wesse für die Nation
brauchbaren Gebäude von dem Verkauf ausnimmt.

Fornerod nimmt seine Meinung zurük.
Meyer v. Arau dringt darauf, daß ehe Na-

tionalgebaude und Guter verkauft werden, die Art des
Verkaufs, die Zahlungstermine u. s. w. durch ei»
Decret bestimmt seyn sollten.

Der Beschluß wird angenommen.

Am 13. November war keine Sitzung,
à.

Senat, iy November.
Präsident: Crauer.

Der Beschluß, welcher auf eine Petition der Ge-
meinde Stäfa das Direktorium auffodert, das Gesez
über allgemeine Gewerbsfreiheit in schleunige Vollste-
hung zu setzen, wird zum 2tenmal verlesen und ange-
nommen.

Eben so derjenige, welcher dem B. Scheurer von
Bern die einfache Legitimation gestattet.

Auch derjenige, der dem B. Fellm-mn im Kant.
Luzern, auf eignem Boden ein Haus zu bauen, be-

willigt.
Der Beschluß, welcher über die Petition des Di-

strikes Mclls, um Abschaffung der Tagmolken, zur Ta-
gesordnung geht, motivirt auf das Gesez vom
Sept., wird zum stenmal verlesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Litterarische Gesellschaft des
Kantons Luzern.

Fünfte Sitzung, 14. Januar.
Präsident: Usteri.

Hub er ertheilt Nachrichten von der Errichtung
einer litterarischen Gesellschaft in Bakel und legt einen

Auszug der Verhandlungen ihrer ersten Sitzungen vor.
Aus demselben erhellt, baß auf den Vorschlag des

B. Rep. Hubers, sich die vereinigten Mitglieder unter
dem Vrastdio des D. Gtükelberger zur litterari-
schen Gesellschaft von Basel förmlich constituirt, die
Verfassung der Societat in Luzern als Grundlage der
ihrigen angenommen und ihrem Bureau aufgetragen
haben, über die nöttft en Localv länderunge» bald
möglichst zu ber-chce.i und einen allgem inen R dak-
ttvnSpian, einer auf d-e Ättindstitze der litt. Soc. in
Luzern gegründeten Versammlung "vorzulegen; sie ha,
den ferner besch offen, d e helv. litt. Soe. in Luzern
von allem diesem freui-dbrüderlich zu benachnchttaen
und ein Veneichnß ihrer gegenwärtigen Mitglieder
nebst einer Liste derjenigen Bürger, die in ihrem Bu-
reau angestellt sind, beizulegen.

Zschokke bewugt seine Frei de über die Errich-
tung dieier Gesellschaft und die Hoffnung, sie werde
in Vereinigung mit der unseren, zu Erreichung der ge,
mein'chaftllcheii Zwecke sehr würksam arbeiten.

Zschokke legt, nach ein gen Bemerkungen über die
Nothwendigkeit alle möglichen Mittel, um das helve-
tische Volk für die gute Sache zu electristren, und
d.e Wichtigkeit, daß auch Künstler endlich gleich den
Staatsmännern und Philosophen für die heilige Sachs
der Freiheit arbeiten, den Versuch eines Kriegs-
lieds für die helvetische Legion vor (Es sin,
dct sich am Ende dieses Gtüks), welches mit Musik
begleitet, abgesungen wird. Er will, wenn es der
Gesellschaft gefallt, solches durch den Schwcizerboten
in der ganzen Republik bekannt machen.

Nach beendigtem Gesang machen C. Meyer
und Zschokke einige Bemerkungen über Unvollkom-
menheitcn des mnsicalischen Begleites, auf dere» Ver,
besserung Zschokke bedacht zu seyn übernimmt.

Der Präsident legt ein Schreiben des B- U l-
rich, Taubstumwenlehrers in Zürich vor, worinn
derselbe seine Freude bezeugt, daß der für die Mensch,
heit so wichtig« Gegenstand des Taubstummenunter-
richts, schon so frühe die litterarische Gelellschaft be-

schaftigt. Er übersendet zwei, seine bisherigen Arbei-
ten in diesem Fache betreffenden Schritt n, welche an
die darüber niederzettzte Kommission gewiesen werden.
(Sie flnd: 1) Schreiben des Prof. Picket in Gens
an Ulrich, über daS Examen einer jungen von Ge-
burt taubstummen Person. 2) dkcàs â-àcis rà-
ûve à l'örsülcssvmLur ll'uus «cols lles sourlls-inavts
à Zurich.)

Zschokke berichtet im Namen einer Kommission,
über die Art wie die Gesellschaft bei den von ihr
auszuschreibenden Preisfrage» verfahren soll. — Es
soll» alle helvetischen Bürger, so wie die Glieder
der Gesellschaft, eingeladen werden, zwekmäßige Fra-
gen vorzuschlagen. "Die Gesellschaft beurtheilt diese

Fragen; die von ihr angeoommncn werden ins Pro-
rokoll eingetragen; sobald in cumftlssm neun Fragen
vorhanden sind, werden z dericlb n als die wirklichen
auszuschacibcndeil Preisfragen für das erste Jahr
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